
212 der Beilar,en zu den steno~rap~ischen Protokollen des 

Bundesrates 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 26. Mijrz 1969, betreffend 
ein Bundesgesetz liber die Berufsausbildung von Lehrlingen (Be­
rUfsausbildungsgesetz); 
Abänderung gegenliber dem Gesetzentvrurf in 876 und 1176 der Bei­
lagen des Nationalrates. 

Der Nationalrat hat anlEi.Blich der Beschlußfassung im Gegen­
stande.gegenüber dem Gesetzentwurf in 1176 der Beilagen folgende 
Änderungen beschlossen: 

1. In den §§ 2 Abs.1, 1.J.. Abs.1 und 2, 5 Abs.6 lit. a, 19 Abs.7 
5 Zeile und 20 Abs .. 9 ist das \-Jort flLehrherrn tl je'\:leils durch 
das Hort "Lehrherren" zu ersetzen. 

2. Im § 3 Abs.1 ist die Zitierung u§ ~ Abs.~ lit. eil auf "§ 2 

Abs.2 lit. c ll richtig zu stellen. 

3. Im § 20 Abs. 2 ist Gas 'irlort "Vertragspartneer fl auf "Vertrags­
partner" richtig zu stellen. 

4. Im § 29 Abs.5 ist das Wort "Lehrlingen durch das Wort 
"Personen 11 zu ersetzen. 
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